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Uber Schilerreisen

Nadhtrag =zur letstjdhrigen Arbeit von G. Schab

A. Unsere Orientierung iiber Schulfahrten mit Postautos
im letten Jahresbericht und die dort angefiihrten Taxen sind
seit Frithjahr 1952 auBer Kurs gesett worden. In verdankens-
werter Weise hat die Oberpostdirektion samtliche Taxen fiir
Schulfahrten ermdpigt. Besonderes Entgegenkommen zeigte
sie gegeniiber den Schulen an Autostragen in den Gebirgs-
gegenden. Bis vor kRurzer Zeit hat man den Schulen auf Alpen-
postautos keine nennenswerten ErmadBigungen gewdhrt. Sie
waren gehalten, die allgemein iiblichen Taxen fiir Extrafahrten
zu entrichten. Heute hingegen sind folgende Vergiinstigungen
in Kraft getreten (nach Rundschreiben No. 58 des Postkursin-
spektorates vom 2. Juni 1939):

1. Schulen der Bewobner der Gegend (z. B. Oberhalbstein,
Bergell, Miinstertal etc.) das ganze Jahr.

a) auf Extrafafrtenn: 40°% Ermapigung auf den ordentlichen
Fahrgebiihren; Leerfahrten bis 100% der besetiten Fahrt
frei (frither 1,25 Fr. pro km).

b) auf kursmdpigen Fafrten: die halbe gewodhnliche (schon
reduzierte) Taxe der Bewohner der Gegend fiir Schiiler
iiber 12 Jahre und fiir Erwachsene als Begleiter; fiir Schiiler
untfer 12 Jahren die Vierfeltaxe. (Die Rh. B. und die S.B.B.
gewdhren allen Primarschiilern bis und mit der 6. Klasse
die Vergiinstigung der ersten Altersstufe, auch dann, wenn
einzelne, sibengebliebene Schiiler das 12. Altersjahr {iber-
schritten haben.) Wir nehmen an, daf diese Sondierung
auch bei der Post als Norm gelten werde.

c) Auswidrtige Scbulen vom 10. Juni bis 20. August, sowie
vom 15. Dezember bis Ende Februar 20%, in den Zwi-
schenzeiten 30 % Ermdapigung auf den ordentlichen Fahr-
gebiihren fiir Alpenlinien.
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a)

b)

c)

9. Weitere zum Teil abgednderte Vorscariften :

Fiir Extrafahrten im Flachland ist nur eine kleine, kaum
nennenswerte Preisreduktion auf den im Jahresbericht 1931
Seite 59 notierten Taxen eingetreten. Leerfahrten werden
jedoch nur mit 50 Rp. pro km, statt wie bis anhin mit
1,25 Fr. berechnet (doch keine freien Leerfahrten wie auf
Alpenpoststragen).

Bei fahrplanmaéfigen Kursen zahlen Schiiler unter 12 Jahren
1/4-, Schiiler iiber 12 Jahre 1/2 Taxe.

Zu jedem Wagen ist ein Begleiter (Lehrer oder Aufsichts-
person) notwendig. Er zahlt als Schiiler, ebenso allfallig
weitere Begleiter.

Schiiler verschiedener Altersstufen sind nach Wagen aus-
geschieden zu verrechnen, wobei fiir Wagen mit Schiilern
beider Altersstufen die hohere Taxe zu berechnen ist.
Uberzdhlige Begleiter sind in diesem Falle zu den Sdiii-
lern der II. Altersstufe zu rechnen.

Belastung der Wagen: Je 5 Schiiler der I. Altersstufe zdhlen
gleich 4 Erwachsenen; Schiiler der II. Altersstufe zdhlen
voll. Im Einverstandnis mit dem Begleiter diirfen je nach
Bauart der Wagen auch grépere Schiiler wie Rleine ge-
zahlt werden.

Der Tarif ist anwendbar auf Schiiler oder Zdglinge aller
dffentlicher oder behordlich beaufsichtigter privater Schulen
der Schweiz (Primar- und Sekundarschulen, gewerbliche-,
landwirtschaftliche- und hauswirtschaftliche Fortbildungs-
schulen, Kantonsschule etc. etc.).

B. Die Extravergiinstigung fiir Jubilaumsfahrten durch

Gotthard- und Simplontunnel werden nur mehr bis Ende De-
zember 1932 gewdhrt. Verschiedene Kollegen haben die Er-
wartung ausgesprochen, daf die S. B. B. zur Hebung des Ver-
kehrs auf ihrem Nebe eine Verlangerung der im Jahre 1930
gewdhrten Vergiinsticungen eintreten lassen werden. Diesem
in der Bundesversammlung auch zum Ausdruck gekommenen
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Wunsche hat der Bundesrat nicht entsprochen. Auf eine Rleine
diesbeziigliche Anfrage von Nationalrat Briner antwortet der
Bundesrat unter anderem wie folgt:

,In Bezug auf die besonderen Vergiinstigungen, die den
Schiilern fiir ihre Reisen durch den Gotthard- und Simplon-
tunnel gewdhrt worden sind, miissen wir daran erinnern, dap
diese ausnahmsweise zur Feier des Jubildums der beiden schwei-
zerischen Alpendurdhstiche eingefiihrt worden sind. Dieser Um-
stand erlaubt eine Verldngerung der bewilligten Vergiinstigung
iiber das Jahr 1932 hinaus nicht, ohne daf der innere Grund
der Mafnahme dabei verloren ginge. Sodann haben sich schon
verschiedene Transportanstalten und Landesgegenden dariiber
beschwert, dap ihnen durch diese billigen Gotthard- und Sim-
plon-Extraziige fiihlbarer Schaden zugefiigt werde, indem Schiiler-
reisen nur noch selten nach andern Reisezielen ausgefiihrt wiirden.
Diese Kreise wiirden bestimmt geden die Verldngerung Ein-
spruch erheben.

Was die Ausdehnung der Vergiinstigung auf die iibrige
Schweiz anbetrifft, so kann hieran nicht gedacht werden, da die
S. B. B. die hieraus entstehenden finanziellen Folgen nicht er-
tragen Ronnten. Die gegenwadrtigen Fahrpreise fiir die Befor-
derung von Schulen sind schon jebt derart niedrig, daf die
Schulreisen zu sehr bescheidenen Preisen ausgefiihrt werden
kénnen.” '

Wer also mit seinen Schusbefohlenen zum verbilligten
Preis nach dem schénen Siiden wandern mochte, mufz es noch
im Laufe dieses Jahres tun, spéater Rostet das Billet das Doppelte.

Versicherung der Schiiler wihrend der Reise gegen
Unfall. Es ist vielleicht nicht allen Kollegen bekannt, daf man
die Schulkinder gegen ganz kleine Prdmien wdahrend der Reise
versichern kann. So wurden 170 Primarschiiler aus Ems fiir
2 Reisetage und 24 Sekundarschiiler fiir 3 Reisetage fiir nur
20 Rp. pro Person bei der Schweiz. Unfallversicherungsgesell-
schaft in Winterthur gegen Invaliditdt und Tod versichert. Diese
ganz bescheidene Pramie wird es jedem Reisebegleiter ermog-
lihen und ihn veranlassen, seine Schiiler wenigstens fiir die
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Reise zu versichern. Wo die allgemeine Scdhiilerversicherung
eingefiihrt ist, ist diese Spezialversicherung nicht notwendig.
Denn in solchen Fallen sind die Schiiler selbstverstandlich auch
wdahrend den Sdhiilerreisen versichert.

Uber Versicherungen auf Schulgébiet

Wenn auch die Versicherung der Schiiler gegen Unfall und
der Schus des Lehrers gegen Haftpflicht (vide ,Haftung des
Lehrers . . . ." von Dr. jur. P. Sonder, Jahresbericht 1931) Auf-
gabe der Gemeinden wdre, so wissen wir, daf zur Zeit weit=
aus der gropte Teil der Gemeinwesen diese Aufgabe nidcht er-
fillt. Wir Lehrer, die wir einen grofen Teil der Verantwor-
tung tragen, sollten darum dahin arbeiten, dap diese Unter~
lassung mit der Zeit verschwinde. Mancherorts fehlt es weder
am guten Willen noch an den finanziellen Mitteln, sondern
vielmehr an der notigen Aufklarung. Von dieser Erwdgung
ausgehend, haben wir von der Schweiz. Unfallversicherungs-~
gesellschaft in Winterthur durch Herrn Dr. Kunz, Generalagent
fiir Graubiinden die ndtigen Grundlagen fiir Schiilerversiche-
rungen verlangt. Unserem Wunsche wurde bereitwilligst ent-
sprochen, sodaf wir in der Lage sind, hier folgend eine

Vorzugsofferte fiir Bundnerschulen
bekanntzugeben.

I. Unfallversicherung fiir Schiiler und Lehrer

1. Pramien fiir Schiiler:
fiir den Todesfall 0,10 %00 der Versicherungssumme.
fiir den Invaliditatsfall 0,10%00 der Versicherungssumme.
Heilungskosten bis 500 Fr. pro Fall 60 Rappen
9. Pramiensabe fiir Lehrer:
fiir den Todesfall 0,20%00 der Versicherungssumme,
fiir den Invaliditatsfall 0,20%w0 der Versicherungssumme,
Heilungskosten bis Fr. 500.— pro Fall = Fr. 1.20.
Zu diesen Pramien ist der direkte Schulweg (einschlieflich
der Beniisung allgemein iiblicher Transportmittel, wozu das
gewohnliche Fahrrad gehort) mitversichert. Bei Ausschlufz
des Schulweges kann ein Rabatt von 10%0 gewdhrt werden.

Ol
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4. Skifahren, welches unter Aufsicht der Lehrer an Stelle des
Turnens tritt, ist mitversichert.

5. Diese Pramien gelten fiir Jahresschulen. Bei nur 6 Monaten
Schulbetrieb wird ein Rabatt von 1590, bei 8 Monaten
Schulbetrieb ein solcher von 10%0 eingerdumt.

6. Als Minimalprdamie pro Schulgemeinde wird der Betrag
von Fr. 20—. angenommen. '

7. Versicherungsdauer mindestens 5 Jahre. Im {ibrigen gelten
die Bestimmungen der ,Schiilerpolice®, welche von der
Generalagentur bezogen werden Rann.

Beispiele fiir die Prdmienberecinung.

Versicherungssummen:
Tod Ganz- Heilungs- Prdmien Pramien
invaliditat kosten p. Schiiler p. Lehrer
., PEE 500 Fr. 1500 Pr. 500 Ft. —80 Fr. 1.60
. Pr. 1000 Fr. 2000 Fr. 500 Fr. —90 Fr. 1.80
. Fr. 1000 Fr. 3000 Fr. 500 Pr. 1— Fr.2.—

. Fr. 1000 Fr. 5000 Fr. 500 Fr. 1.20 Fr. 2.40
. Fr. 1000 Fr. 6000 Fr. 500 Fr.. 1.30 Fr. 2.60

Eine Schule mit 50 Schulkindern hatte also bei Versicherungs-
summen No. 3 Fr. 1000/3000, Heilungskosten bis Fr. 500 zu be-

D = Q1 O =

zahlen: 50 .Schiiller & Fr. 1— = Pr. 50.—
¢ Lehrer -a Pr.2— = Fr. 4—

Fr. 54.—

159/0 Rabatt, weil nur 6 Monate Schule Fr. 810

Fallige Pramie pro Jahr Fr. 45.90

II. Haftpflichtversicherung der Schulgemeinden
Garantiesummen bis Fr. 10,000.— pro einzelne Person
bis Fr. 30,000.— pro Ereignis.
1. Prdmiensat pro Schiiler oder Schiilerin = 312 Rp.

Pramiensats pro Lehrperson = P, {—

9. Sollten Sachschdden bis zu Fr. 5000 mitversichert wer-
den, so tritt ein Zuschlag von 30%0 der Personenprdamien

€in.
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Pei einem Schulbetrieb von 6 Monaten wird ein Rabatt

von 15%o, bei einem solchen von 8 Monaten 10%o Rabatt

eingeraumt.

4. Als Minimalprdmie pro Schulgemeinde wird der Betrag von
Fr. 10.— festgesetst.

5. In die Versicherung eingeschlossen ist sowohl die persén-

liche Haftpflicht der Lehrer, sowie auch diejenige der Schul-

behorden und der Schulgemeinde als Besierin des Schul-
hauses.

G

6. Versicherungsdauer mindestens 5 Jahre.

Im Ubrigen kommen die Bedingungen des von der Gesell-
schaft aufgestellten Vertrages fiir Schiilerversicherungen zu An-
wendung.

Findet der Lehrer mit seinen Anregungen bei den zustdn-
digen Behorden kein Gehor, so wird er vorsichishalber eine
personliche Haftpflicht-Versicherung eingehen. Die beiden Lehrer-
vereine der Schweiz haben je eine Hilfskasse fiir Haftpflichtfalle
eingefiithrt. Fiir die Mitglieder des S. L. V mit Sit in Ziirich ist
der Beitritt zur betreffenden Kasse obligatorisch. Fiir eine jahr-
liche Mehrleistung von 50 Rp. iiber den ordentlichen Mitglieder-
beitrag hinaus {ibernimmt der Verein die Haftpflicht geméap § 41,
45, 46, 47 und 61 des revidierten Obligationenrechts. Genauere
Bestimmungen sind jeweilen im Lehrerkalender ersichtlich.

Der K. L. V. S. mit Sit in Luzern verlangt eine Pramie von
Fr. 2— pro Kalenderjahr ohne Riicksicht auf die Mitgliedschaft,
Die Leistungen seiner Kasse betragen im Maximum: a) 20,000 Fr.,
wenn eine Person (Schiiler) verungliickt; b) 60,000 Fr., wenn
durch dasselbe Ereignis mehrere Personen (Schiiler) verungliicken;
4,000 Fr. fiir Sachschdaden, d. h. fiir Beschadigung von fremdem
Eigentum bei 20 Fr. Selbsthaftung.

Bei der Unfall ,Winterthur® betragt die Jahrespramie fiir
einen Lehrer, der Turn- und Physikunterricht erteilt (ohne Riidk-
sicht auf die Anzahl seiner Sdhiiler) fiir die Versicherung gegen
Haftpflicht nach Obligationenrecht Fr. 4.50, zuziiglich Fr. 2.— fiir
einen allféllicen Sachschaden von maximal 10,000 Fr. Bei Vor-~
auszahlung auf 5 Jahre 20 %0 Ermapgigung.
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Der Vollstandigkeit halber geben wir noch die Pramien-
ansdbe und Vergiinstigungen, welde die ,Zirict® Allgemeine
Unfall- und Haftpflichtversicherung A.-G. und die Schweiz. Un-
fallversicherungsgesellschaft , Winfertbur“ den Mitgliedern des
S.L. V. fiir die Versicherung gegen eigenen Unfall gewahren,
nachstehend bekannt.

[. Kategorie:

Primar-, Sekundar-, Gymnasial- und Seminarlehrer beiderlei
Gesdhlechts, sowie Lehramtskandidaten
0,50 %00 der Versicherungssumme fiir Tod
0,65 %00 der Versicherungssumme fiir Invaliditat
Fr. 2.— fiir jeden Franken Tagesentschdadigung.

1. Kalegorie:

Turn-, Physik- und Chemielehrer, Handfertigkeitslehrer und
Lehramtskandidaten
0,60 %00 der Versicherungssumme fiir Tod
0,75 %00 der Versicherungssumme fiir Invaliditat
Fr. 2.20 fiir jeden Franken Tagesentschddigung.

Den Mitgliedern des S. L. V. werden auf allen diesen An-
saben 10 %0 Rabatt gewdhrt. Wer fiir 5 Jahre zum voraus die
Dramien bezahlt, erhalt iiberdies einen Abzug von 20 9%, d. h.
er bezahlt blof fiir 4 Jahre, ist aber fiir 5 Jahre versichert.

Es hdtte iiber den Rahmen einer kurzen Orientierung
hinausgefiihrt, Pramienansate anderer Versicherungsgesellschaften
beizufiigen. Die hier angefiihrten Gesellschaften verdienen schon
aus dem Grunde unsere Beriidesichtigung, weil sie den Mitglie-
dern des S. L. V. schone Vergiinstigungen gewdhren. Wer an-
dern Versicherungsgesellschaften den Vorzug geben will, dem
dienen obige Ansdte zum Vergleich. Jeder mdge dann nach
eigener Konvenienz wahlen. Die Hauptsache ist, daf wir fiir
alle Eventualitdten vorbeugen; denn Schaden beheben ist immer
viel schwieriger, als ihm rechtzeitig vorbeugen. G S

112



	Über Schülerreisen : Nachtrag zur letzjährigen Arbeit

